
 

SGB XI 
nach Änderung durch das Pflegeneuausrichtungsgesetz (PNG) 

 
 
Alle drei folgenden Neuregelungen treten zum 01. Januar 2013 in Kraft. 
 
 
Gesetzestext: 

„§ 123 Übergangsregelung: verbesserte Pflegeleistungen für Personen mit erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz 

(1) Versicherte, die wegen erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz die Voraussetzungen des § 
45a erfüllen, haben neben den Leistungen nach § 45b bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes, das die 
Leistungsgewährung aufgrund eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines entsprechenden 
Begutachtungsverfahrens regelt, Ansprüche auf Pflegeleistungen nach Maßgabe der folgenden Absätze. 

(2) Versicherte ohne Pflegestufe haben je Kalendermonat Anspruch auf 

1. Pflegegeld nach § 37 in Höhe von 120 Euro oder 

2. Pflegesachleistungen nach § 36 in Höhe von bis zu 225 Euro oder 

3. Kombinationsleistungen aus den Nummern 1 und 2 (§ 38)  

sowie Ansprüche nach den §§ 39 und 40. 

(3) Für Pflegebedürftige der Pflegestufe I erhöhen sich das Pflegegeld nach § 37 um 70 Euro auf 305 
Euro und die Pflegesachleistungen nach § 36 um 215 Euro auf bis zu 665 Euro. 

(4) Für Pflegebedürftige der Pflegestufe II erhöhen sich das Pflegegeld nach § 37 um 85 Euro auf 525 
Euro und die Pflegesachleistungen nach § 36 um 150 Euro auf bis zu 1 250 Euro. 

 

 
Begründung: 

Zu § 123 

Mit dieser Vorschrift werden für Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (§ 45a) 
Leistungsverbesserungen in der sozialen und privaten Pflegeversicherung eingeführt. Menschen mit 
demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen und psychischen Erkrankungen haben 
einen besonderen Hilfe- und Betreuungsbedarf, der vor allem über den Hilfebedarf im Bereich der 
Grundpflege, also der Körperpflege, der Ernährung und der Mobilität, hinausgeht. Bei diesem 
Personenkreis spielen die körperlichen Defizite häufig nicht die zentrale Rolle. Ihr dennoch 
bestehender Hilfe- und Betreuungsbedarf kann nach den bisherigen Regelungen oftmals nicht 
ausreichend bei der Begutachtung erfasst werden. Aus diesem Grund soll der Begriff der 
Pflegebedürftigkeit neu definiert werden. Das Bundesministerium für Gesundheit wird die weiteren 
Schritte für die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs von einem Expertenbeirat fachlich 
fundiert vorbereiten lassen. 

Bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes, das die Leistungsgewährung aufgrund eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines entsprechenden Begutachtungsverfahrens regelt, sollen 
Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz jedoch bereits höhere Leistungen 
erhalten (§ 123) und neben Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung auch 
Betreuungsleistungen (§ 124) in Anspruch nehmen können. 

Die Leistungsverbesserungen beziehen sich auf Pflegebedürftige in häuslicher Pflege, weil die 
stationäre Pflege bereits heute die soziale Betreuung mit einschließt (§ 82 Absatz 1 Satz 3) und 
darüber hinaus künftig bei allen Formen stationärer Pflege zusätzliche Betreuungskräfte (§ 87b) zu 
Lasten der Pflegekassen eingesetzt werden können. 

Die Leistungen für Pflegebedürftige der Pflegestufe III mit erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz werden im Rahmen dieser Übergangsregelung nicht erhöht. Nur Pflegebedürftige 
der Pflegestufe 0, Pflegestufe I und Pflegestufe II mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz sind 



durch die heutige Begutachtung benachteiligt, ihr besonderer Hilfebedarf wird nicht ausreichend 
berücksichtigt und deshalb kommt es nicht immer zur Einstufung in eine angemessene, höhere 
Pflegestufe. Bei Pflegebedürftigen der Pflegestufe III wurde (auch ohne eine Berücksichtigung von 
erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz) die höchste Pflegestufe bereits eingeräumt (in aller 
Regel würden die Härtefallkriterien auch bei einer Berücksichtigung von erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz nicht erfüllt werden). Es liegt also kein Fall einer Benachteiligung bei der Einstufung 
vor, die durch höhere Leistungen übergangsweise auszugleichen wären. Es wird Aufgabe des 
Expertenbeirats sein, Vorschläge für eine angemessene Bemessung der Leistungshöhe für diesen 
Personenkreis für die Zukunft zu machen. 

Zudem kann aus Gleichbehandlungsgründen für Pflegebedürftige mit einem gleich hohen Bedarfsgrad 
keine unterschiedliche Leistungshöhe gewährt werden, je nach dem ob dieser Bedarfsgrad durch 
somatische oder geistig/psychische Ursachen ausgelöst wird. Es bestünde aber die erhebliche Gefahr 
einer Ungleichbehandlung, wenn nur für Pflegebedürftige der Pflegestufe III mit erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz eine Leistungserhöhung vorgenommen würde und somatisch 
Pflegebedürftige der Pflegestufe III mit einem besonders hohem Pflegebedarf keine Leistungserhöhung 
erhielten. Würde man die Leistungen für alle Pflegebedürftige der Pflegestufe III anheben, um dem 
Gleichbehandlungsgebot zu entsprechen, würde der gesetzte finanzielle Rahmen überschritten 
werden. 

Zu Absatz 1 

Bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes, das die Leistungsgewährung aufgrund eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines entsprechenden Begutachtungsverfahrens regelt, erhalten 
ambulant versorgte Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (§ 45a) aufgestockte 
Leistungen, die höher liegen als die aktuellen Leistungsbeträge der jeweiligen Pflegestufe. Weder das 
bestehende Begutachtungsverfahren nach § 18 noch das Verfahren zur Feststellung einer 
eingeschränkten Alltagskompetenz nach § 45a müssen hierzu geändert werden. Damit wird bei der 
Frage, ob und in welcher Höhe Pflegeleistungen bezogen werden können, auch darauf abgestellt, ob 
ein besonderer Betreuungsbedarf im Sinne des § 45a bei der Begutachtung festgestellt wird. Etwa  
500 000 ambulant versorgte Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz und einem 
Pflegebedarf unterhalb der Pflegestufe III werden von den Leistungsverbesserungen profitieren. 

Zu Absatz 2 
Pflegebedürftige der so genannten Pflegestufe 0 mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz 
erhalten 50 Prozent der Leistungen, die für Pflegestufe I nach den §§ 36 und 37 vorgesehen sind.  
Verhinderungspflege (§ 39) sowie Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (§ 40) 
können in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Dies gilt wie bisher auch – ohne dass es 
hierfür einer neuen Regelung bedarf – für die Pflegeberatung (§ 7a), für Pflegekurse (§ 45) und 
zusätzliche Betreuungsleistungen (§ 45b). 

Zu den Absätzen 3 und 4 
Pflegebedürftige der Pflegestufen I und II mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz erhalten 
erhöhte Leistungsbeträge, nämlich eine Erhöhung um 33 Prozent des jeweiligen Differenzwertes 
zwischen dem Leistungsbetrag ihrer Pflegestufe und dem Leistungsbetrag der nächsthöheren 
Pflegestufe. Bei der Anwendung der Kombinationsregelung nach § 38 sowie der Kombinations-
regelungen nach § 41 Absatz 4 bis 6 sind die erhöhten Leistungsbeträge für Pflegegeld und 
Pflegesachleistungen nach § 123 zugrunde zu legen 

 
 
 
 
Gesetzestext: 

§ 124 

Übergangsregelung: häusliche Betreuung 

(1) Pflegebedürftige der Pflegestufen I bis III sowie Versicherte, die wegen erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz die Voraussetzungen des § 45a erfüllen, haben bis zum Inkrafttreten eines 
Gesetzes, das die Leistungsgewährung aufgrund eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines 



entsprechenden Begutachtungsverfahrens regelt, nach § 36 und § 123 einen Anspruch auf häusliche 
Betreuung. 

(2) Leistungen der häuslichen Betreuung werden neben Grundpflege und hauswirtschaftlicher 
Versorgung als pflegerische Betreuungsmaßnahmen erbracht. Sie umfassen Unterstützung und 
sonstige Hilfen im häuslichen Umfeld des Pflegebedürftigen oder seiner Familie und schließen 
insbesondere das Folgende mit ein: 

1. Unterstützung von Aktivitäten im häuslichen Umfeld, die dem Zweck der Kommunikation und der 
Aufrechterhaltung sozialer Kontakte dienen, 

2. Unterstützung bei der Gestaltung des häuslichen Alltags, insbesondere Hilfen zur Entwicklung und 
Aufrechterhaltung einer Tagesstruktur, zur Durchführung bedürfnisgerechter Beschäftigungen und 
zur Einhaltung eines bedürfnisgerechten Tag-/Nacht-Rhythmus.  

Häusliche Betreuung kann von mehreren Pflegebedürftigen oder Versicherten mit erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz auch als gemeinschaftliche häusliche Betreuung im häuslichen 
Umfeld einer oder eines Beteiligten oder seiner Familie als Sachleistung in Anspruch genommen 
werden. 

(3) Der Anspruch auf häusliche Betreuung setzt voraus, dass die Grundpflege und die 
hauswirtschaftliche Versorgung im Einzelfall sichergestellt sind. 

(4) Das Siebte, das Achte und das Elfte Kapitel sind entsprechend anzuwenden. 
 
 
Begründung: 

Zu § 124 

Zu Absatz 1 

Bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes, das die Leistungsgewährung aufgrund eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines entsprechenden Begutachtungsverfahrens regelt, haben 
Pflegebedürftige der Pflegestufen I bis III sowie Versicherte, die wegen erheblich eingeschränkter 
Alltagskompetenz die Voraussetzungen des § 45a erfüllen, in der sozialen und privaten 
Pflegeversicherung einen Anspruch auf häusliche Betreuung. Es handelt sich der Art nach um einen 
Sachleistungsanspruch im Sinne des § 36, der zunächst aus der Regelleistung ausgegliedert wird, um 
ungewollte Präjudizierungen im Hinblick auf die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zu 
vermeiden. Durch die Neuregelung wird der Leistungsbetrag des § 36 nicht erhöht. Der Anspruch 
auf die Sachleistung nach § 36 hat in dem Übergangszeitraum damit rechtlich zwei Grundlagen (§ 36 
und § 124), die durch den Anspruch in § 123 der Höhe nach ergänzt werden. 

Die zusätzlichen Betreuungsleistungen nach § 45b bleiben bestehen, die auf der Grundlage dieser 
Regelung entwickelten Betreuungsangebote können weiterhin in Anspruch genommen werden. Die 
Betreuung nach der Übergangsregelung in § 124 kommt zusätzlich zu den „zusätzlichen 
Betreuungsleistungen“ nach § 45b hinzu. Damit wird den Pflegebedürftigen ermöglicht, auf einen 
Hilfemix unterschiedlicher Betreuungsangebote nach ihren Wünschen zurückzugreifen. 

Zu Absatz 2 

Der Sachleistungsbetrag, der bisher nur für Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung genutzt 
werden konnte, steht künftig – auch außerhalb der gemeinschaftlichen Inanspruchnahme von 
Pflegeleistungen durch mehrere Pflegebedürftige (so genanntes „Poolen“) – für alle drei 
Leistungsbereiche (Grundpflege, hauswirtschaftliche Versorgung und häusliche Betreuung) abhängig 
von der Pflegestufe zur Verfügung. Dadurch kommt es zu keiner Differenzierung innerhalb der 
Leistungsbeträge zwischen Grundpflege, hauswirtschaftlicher Versorgung und häuslicher Betreuung. 
Der Versicherte kann aus Angeboten der Grundpflege, hauswirtschaftlichen Versorgung und 
häuslichen Betreuung von zugelassenen Pflegediensten nach seinen Wünschen und Bedürfnissen 
eigenverantwortlich wählen. Durch die damit gegebene größere Flexibilisierung bei der Auswahl der 
Pflegeleistungen wird ihm ermöglicht, seinen Bedarf an Pflegeleistungen noch besser an seiner 
individuellen Versorgungssituation sowie an seinen Wünschen und Bedürfnissen auszurichten. 

Betreuungsleistungen entsprechen vor allem den Wünschen von demenziell erkrankten Menschen 
beziehungsweise ihren Angehörigen nach passgenaueren Leistungen, insbesondere zur Entlastung der 



Angehörigen. Aber auch somatisch erkrankte Pflegebedürftige bekommen dadurch neue 
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Zusammenstellung ihrer Pflegeleistungen. 

Unter häusliche Betreuung können Leistungen gefasst werden, die nicht Bestandteil von Angeboten 
der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung sind. Leistungen der häuslichen Betreuung 
werden demnach neben Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung unter anderem erbracht, 
um Beeinträchtigungen der Selbständigkeit des Pflegebedürftigen so weit wie möglich zu vermeiden, 
zu überwinden oder zu mindern, eine Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit zu verhüten und zum 
Erhalt oder zur Wiederherstellung der Selbständigkeit des Pflegebedürftigen beizutragen. Die 
Betreuungsleistungen sind wie die anderen Leistungen und Hilfen der Pflegeversicherung 
entsprechend § 2 Absatz 1 Satz 2 darauf auszurichten, die körperlichen, geistigen und seelischen 
Kräfte der Pflegebedürftigen wiederzugewinnen oder zu erhalten. 

Absatz 2 nennt zur Erleichterung der praktischen Umsetzung bis zur Leistungsgewährung aufgrund 
eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs Beispiele einer häuslichen Betreuung. Diese umfasst unter 
anderem persönliche Hilfeleistungen, beispielsweise durch Unterstützung im Haushalt des 
Pflegebedürftigen beziehungsweise seiner Familie sowie im häuslichen Umfeld, zur Orientierung und 
Gestaltung des Alltags sowie zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte des Pflegebedürftigen. Zur 
Gestaltung des Alltags gehören beispielsweise die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer 
Tagesstruktur, die Durchführung bedürfnisgerechter Beschäftigungen, die Einhaltung eines Tag-
/Nacht-Rhythmus sowie die Unterstützung bei Hobby und Spiel. Spaziergänge in der näheren 
Umgebung können ebenso zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte beitragen, wie die Ermöglichung 
des Besuchs von Verwandten und Bekannten oder die Begleitung zum Friedhof. Darüber hinaus 
kommen Unterstützungsleistungen bei der Regelung von finanziellen und administrativen 
Angelegenheiten in Betracht. 

Keine häusliche Betreuung im Sinne dieser Vorschrift sind Fahrdienste und Hilfen bei der schulischen 
und beruflichen Eingliederung. Leistungen der Eingliederungshilfe bleiben durch die 
Einführung dieser Regelung unberührt, sie sind im Verhältnis zur Pflegeversicherung 
nicht nachrangig. § 13 Absatz 3 gilt. Auch Leistungen, die in den Verantwortungsbereich eines 
anderen Sozialleistungsträgers fallen, etwa das Verabreichen von Medikamenten im Rahmen der 
Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach dem Fünften Buch, gehören nicht zur häuslichen 
Betreuung im Sinne dieser Vorschrift. 

Sonstige Hilfen schließen auch Hilfen mit ein, bei denen ein aktives Tun nicht im Vordergrund steht. 
Die „Beaufsichtigung“ wird im Gesetz nicht erwähnt, weil dieser Begriff möglicherweise einer 
falschen Sichtweise Vorschub leisten könnte, die dem Selbstbestimmungsrecht pflegebedürftiger 
Menschen nicht gerecht wird. Dies heißt nicht, dass ein Beistand durch die Betreuungsperson in 
Form einer Anwesenheit und Beobachtung des Pflegebedürftigen, zum Beispiel eine Beobachtung zur 
Vermeidung einer Selbst- oder Fremdgefährdung oder eine bloße Anwesenheit, um ihm emotionale 
Sicherheit zu geben, nicht von dem Begriff der sonstigen Hilfen umfasst ist. Beaufsichtigung durch eine 
räumlich nicht anwesende Person, insbesondere durch eine Videoüberwachung, ist jedoch keine 
häusliche Betreuung im Sinne dieser Vorschrift. 

Die Einbeziehung von häuslicher Betreuung im Übergangsrecht der Pflegeversicherung hat keine 
Ausweitung der Art und des Umfangs der Leistungen, die als Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften 
Buch und dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge) zu erbringen sind, zur Folge. 

Zu Absatz 3 

Der Anspruch auf Leistungen der häuslichen Betreuung besteht nur dann, wenn gewährleistet ist, 
dass die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung sichergestellt sind. Diese Zielsetzung 
wird durch § 120 Absatz 1 Satz 2 abgesichert. Diese Vorschrift sieht vor, dass die ambulanten 
Pflegedienste jede wesentliche Veränderung des Zustands des Pflegebedürftigen unverzüglich der 
zuständigen Pflegekasse mitzuteilen haben. Das beinhaltet auch eine Mitteilungspflicht, wenn sich der 
Zustand des Pflegebedürftigen, etwa durch eine defizitäre Grundpflege, wesentlich verschlechtert hat. 

Zu Absatz 4 

Für die häuslichen Betreuungsleistungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind die vertrags- und 
vergütungsrechtlichen Regelungen des Siebten und Achten Kapitels entsprechend anzuwenden.  



Zur Vermeidung von Zuständigkeitskonflikten zwischen den Pflegekassen und den Trägern der 
Sozialhilfe sind die Vergütungen für die häuslichen Betreuungsleistungen in entsprechender 
Anwendung des § 89 gemeinsam mit den Trägern der Sozialhilfe zu vereinbaren. 

Ebenfalls entsprechend anzuwenden sind die Regelungen des Elften Kapitels zur Qualitätssicherung. 
Insbesondere sind im Hinblick auf die Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der 
Leistungen in der häuslichen Betreuung die „Maßstäbe und Grundsätze“ durch die Vertragspartner 
nach § 113 Absatz 1 zu ergänzen. Die Richtlinien des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen über 
die Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität nach § 114 
(Qualitätsprüfungs-Richtlinien – QPR) sind um angemessen modifizierte Regelungen zu ergänzen. 
 
 
 
 
Gesetzestext: 

§ 125 

Modellvorhaben zur Erprobung von Leistungen der häuslichen Betreuung 

durch Betreuungsdienste 

(1) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen kann in den Jahren 2013 und 2014 aus Mitteln des 
Ausgleichfonds der Pflegeversicherung mit bis zu 5 Millionen Euro Modellvorhaben zur Erprobung 
von Leistungen der häuslichen Betreuung nach § 124 durch Betreuungsdienste vereinbaren. Dienste 
können als Betreuungsdienste Vereinbarungspartner werden, die insbesondere für demenziell 
erkrankte Pflegebedürftige dauerhaft häusliche Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung 
erbringen. 

(2) Die Modellvorhaben sind darauf auszurichten, die Wirkungen des Einsatzes von 
Betreuungsdiensten auf die pflegerische Versorgung umfassend bezüglich Qualität, Wirtschaftlichkeit, 
Inhalt der erbrachten Leistungen und Akzeptanz bei den Pflegebedürftigen zu untersuchen und sind 
auf längstens drei Jahre zu befristen. Für die Modellvorhaben ist eine wissenschaftliche Begleitung und 
Auswertung vorzusehen. Soweit im Rahmen der Modellvorhaben personenbezogene Daten benötigt 
werden, können diese mit Einwilligung des Pflegebedürftigen erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen bestimmt Ziele, Dauer, Inhalte und 
Durchführung der Modellvorhaben. Die Modellvorhaben sind mit dem Bundesministerium für 
Gesundheit abzustimmen. 

(3) Auf die am Modell teilnehmenden Dienste sind die Vorschriften dieses Buches für Pflegedienste 
entsprechend anzuwenden. An Stelle der verantwortlichen Pflegefachkraft können sie eine 
entsprechend qualifizierte, fachlich geeignete und zuverlässige Kraft mit praktischer Berufserfahrung 
im erlernten Beruf von zwei Jahren innerhalb der letzten acht Jahre als verantwortliche Kraft 
einsetzen; § 71 Absatz 3 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden. Die Zulassung der teilnehmenden 
Betreuungsdienste zur Versorgung bleibt bis zwei Jahre nach dem Ende des Modellprogramms gültig.“ 
 
 
Begründung: 

Zu § 125 

Mit der modellhaften Zulassung von Diensten, die sich auf Leistungen der häuslichen Betreuung, 
insbesondere für demenziell erkrankte Pflegebedürftige, konzentrieren möchten, wird der 
Übergangsregelung in § 124 Rechnung getragen. Wie die bisherigen Pflegedienste haben auch diese 
neuen Leistungserbringer Sachleistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung zu erbringen, wenn 
Pflegebedürftige dies wünschen. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird mit der 
Durchführung des Modellvorhabens beauftragt und legt die Einzelheiten dazu im Rahmen der 
Ausschreibung fest. Dazu gehört auch die Auswahl einer begrenzten Zahl von teilnehmenden 
Betreuungsdiensten. Die Verwaltung und wissenschaftliche Begleitung des Modellvorhabens wird aus 
den Modellmitteln finanziert. Im Einzelfall ist auch die Gewährung von Mehraufwandsentschädigungen 
für die von der Durchführung des Vorhabens betroffenen Stellen möglich. 



Dem besonderen Anliegen dieser neuen Dienste entsprechend können an Stelle der Pflegefachkraft 
qualifizierte, fachlich geeignete und zuverlässige Kräfte mit zweijähriger Berufserfahrung im erlernten 
Beruf, vorzugsweise aus dem Gesundheits- und Sozialbereich, als verantwortliche Kräfte anerkannt 
werden. Dies können zum Beispiel auch Altentherapeutinnen, Altentherapeuten, Heilerzieherinnen, 
Heilerzieher, Heilerziehungspflegerinnen, Heilerziehungspfleger, Heilpädagoginnen, Heilpädagogen, 
Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen sowie Sozialtherapeutinnen 
und Sozialtherapeuten sein. Dem Leistungsspektrum der Dienste entsprechend kommen somit 
unterschiedliche Ausgangsqualifikationen für die verantwortliche Kraft in Betracht. Dieser Ansatz 
ermöglicht, die Versorgung Pflegebedürftiger auf eine breitere fachliche und damit auch breitere 
personelle Basis zu stellen. 

Voraussetzung ist ferner, dass eine Weiterbildungsmaßnahme für leitende Funktionen erfolgreich 
absolviert wurde. Dies kann eine Maßnahme entsprechend § 71 Absatz 3 Satz 4 sein. Die 
Weiterbildung kann jedoch auch im Rahmen des Modellprojekts in angepasster Form durchgeführt 
werden. Die Auswirkungen einer Zulassung von Betreuungsdiensten auf die pflegerische Versorgung 
sollen mittels einer Vielzahl von teilnehmenden Betreuungsdiensten in unterschiedlichen 
Versorgungsumgebungen wissenschaftlich erforscht werden, um eine belastbare Grundlage für die 
Entscheidung über eine regelhafte Einführung von Betreuungsdiensten zu erhalten. 

Die Verlängerung der Zulassung der Betreuungsdienste bis zwei Jahre nach Ende des 
Modellprogramms soll einen reibungslosen Übergang in die gegebenenfalls im Lichte der Ergebnisse 
gesetzlich zu regelnde Zulassung von Betreuungsdiensten zur Regelversorgung gewährleisten. 

Die am Modellvorhaben beteiligten Dienste sollten durch entsprechende zusätzliche Bezeichnungen, 
beispielsweise durch Namenszusätze wie „Betreuungsdienst“, kenntlich gemacht werden. Dies ist 
erforderlich, um eine bessere Orientierung und die erforderliche Transparenz für Pflegebedürftige 
auf dem Markt zu erreichen. 


